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1. Gegenstand der Förderung
1.1 Förderziel

Zur Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit
Mietwohnraum stellt das Land Hessen auf der Grundlage
des Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG) — zurzeit in der
Fassung vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 2376), geän-
dert durch Art. 53 a des Gesetzes vom 27. April 2002 (BGBl.
I S. 1467) — zinsgünstige Baudarlehen bereit. Der Bund ist
an der Finanzierung beteiligt.
Die soziale Wohnraumförderung soll insbesondere der Ver-
sorgung von Haushalten dienen, die sich am Markt nicht
angemessen  mit  Wohnraum  versorgen  können  und  auf
Unterstützung angewiesen sind.

1.2 Förderfähige Maßnahmen
Die Baudarlehen werden für die Schaffung von Wohnraum,
der zur dauerhaften Fremdvermietung zweckbestimmt ist,
bereitgestellt; es werden nur vollständige Wohnungen und
keine Teile von Wohnungen gefördert. Der Wohnraum muss
eine selbstständige Haushaltsführung ermöglichen.
Wohnraum wird geschaffen durch
•   Baumaßnahmen  in  einem  neuen  selbstständigen  Ge-

bäude,
•   die Beseitigung von Schäden an Gebäuden, durch die

die Gebäude auf Dauer wieder zu Wohnzwecken nutz-
bar gemacht werden,

• Änderung,  Nutzungsänderung  oder  Erweiterung  von
Gebäuden,  durch  die  unter  wesentlichem  Aufwand
Wohnraum geschaffen wird, oder

• Änderung von Wohnraum unter wesentlichem Bauauf-
wand zur Anpassung an geänderte Wohnbedürfnisse.

Ein wesentlicher Bauaufwand setzt voraus, dass mindes-
tens ein Kostenaufwand in Höhe der Hälfte eines vergleich-
baren Neubaus erreicht wird. Dabei bleiben Aufwendungen
außer Betracht, die nicht als maßnahmebedingte Instand-
setzung oder als Luxusausstattung anzusehen sind. Bei der
Anpassung von Wohnraum an veränderte Wohnbedürfnisse
ist  weiterhin  erforderlich,  dass  die  Wohnung  nachhaltig
verändert wird.
Für Wohnraum in vom Verfügungsberechtigten selbst ge-
nutzten Gebäuden werden Baudarlehen nur dann bereitge-
stellt, wenn in dem Gebäude mindestens vier Wohneinhei-
ten entstehen.

1.3 Förderausschluss
Von der Förderung ausgeschlossen sind Baumaßnahmen,
•   deren Ausführung vor Beantragung der Förderungsmit-

tel und vor Aufnahme in ein Förderprogramm begonnen
wurde,

•   für die Baurecht nicht gesichert ist,
•   die zur Versorgung des Bauherrn oder seiner Familien-

angehörigen  mit  Wohnraum  dienen  sollen  (derartige
Maßnahmen sind gegebenenfalls im Rahmen der Richt-
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linien über die Förderung von selbstgenutztem Wohnei-
gentum förderungsfähig),

•   bei  denen  die  ordnungsgemäße  und  wirtschaftliche
Durchführung  und  eine  ordnungsgemäße  Verwaltung
des Wohnraums fraglich ist oder

•   bei  denen  die  Bauherrschaft  nicht  die  erforderliche
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzt.

Kapitalkosten und Verwaltungskosten sollen durch die zu
erwartenden Mieteinnahmen — abzüglich eines kalkulato-
rischen Mietausfallwagnisses von 2 Prozent — gedeckt sein.

2. Nachfrageprüfung und kommunale Beteiligung
2.1 Wohnungsbedarf

Zinsgünstige Baudarlehen zur Schaffung von Mietwohn-
raum  werden  nur  bereitgestellt,  wenn  aufgrund  der  ört-
lichen und regionalen wohnungswirtschaftlichen Verhält-
nisse und Zielsetzungen nachhaltig Bedarf an preiswertem
Wohnraum  für  die  unter  Nr.  5.1  genannten  Wohnungs-
suchenden  besteht.  Ein  entsprechender  Wohnungsbedarf
kann insbesondere mit einem von einer Gemeinde oder ei-
nem Gemeindeverband beschlossenen Konzept zur sozialen
Wohnraumversorgung (kommunales   Wohnraumversor-
gungskonzept) nachgewiesen werden.
Zinsgünstige Baudarlehen werden nur für Bauvorhaben in
Gemeinden bereitgestellt, die einen Überblick über die ört-
lichen wohnungswirtschaftlichen Verhältnisse haben. Ein
fehlender Überblick wird immer dann unterstellt, wenn die
Sicherung  der  Zweckbestimmung  der  geförderten  Woh-
nungsbestände,  insbesondere  die  Mietpreis-  und  Bele-
gungsbindung, nicht ordnungsgemäß überwacht wird oder
wenn wohnungssuchende Haushalte nicht erfasst werden. 

2.2 Kommunale Finanzierungsbeteiligung
Die Bereitstellung von zinsgünstigen Baudarlehen des Lan-
des setzt voraus, dass sich auch die Gemeinde oder der Ge-
meindeverband angemessen an der Finanzierung beteiligt,
mindestens mit 10 000 Euro je Wohneinheit, und zwar zu
Konditionen, die gegenüber den Landesmitteln nicht un-
günstiger sind (mit der kommunalen Beteiligung kann sich
die Gemeinde Belegungsrechte nach § 26 Abs. 2 WoFG si-
chern). Beteiligt sich eine Gemeinde durch die verbilligte
Bereitstellung von Bauland, muss die Verbilligung mindes-
tens einem Wert von 10 000 Euro je Wohneinheit entspre-
chen. Stellt die Gemeinde ein Grundstück in Form des Erb-
baurechts bereit, wird eine angemessene Finanzierungsbe-
teiligung angenommen, wenn der Erbbauzins für die Dauer
der Belegungs- und Mietpreisbindung höchstens 1 v. H. des
Grundstückswertes beträgt.

3. Antragsberechtigte
Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Personen,
die das Bauvorhaben für eigene oder fremde Rechnung im
eigenen Namen durchführen oder durch Dritte durchführen
lassen  (Bauherr). Bauträger, die Wohnraum mit dem Ziel
der Veräußerung errichten, sind nicht antragsberechtigt.
Die Antragsberechtigung setzt voraus, dass
•   ein geeignetes Baugrundstück zur Verfügung steht oder

nachgewiesen wird, dass der Erwerb eines derartigen
Grundstücks gesichert ist oder wird,

•   der Bauherr eine angemessene Eigenleistung erbringt.
Die Eigenleistung ist angemessen, wenn sie mindestens
15 Prozent der Gesamtkosten beträgt.

Ist an dem Grundstück ein Erbbaurecht bestellt oder des-
sen Bestellung beabsichtigt, müssen diese mindestens für
die Dauer von 99 Jahren bestellt sein oder werden. Die be-
willigende Stelle  (Nr.  7.2) kann bei Vorliegen besonderer
Gründe im Einzelfall oder allgemein für das Gebiet der Ge-
meinde  zulassen,  dass  das  Erbbaurecht  auf  eine  kürzere
Zeitdauer,  in  der  Regel  jedoch  nicht  weniger  als  auf  75
Jahre, bestellt wird.

4. Technische Anforderungen an die Baumaßnahme und den
Wohnraum

4.1 Barrierefreies Bauen
Die Wohnungen und ihre Zubehörräume sollen möglichst
barrierefrei zugänglich sein. Dies gilt auch für die Freiflä-
chen. Auf DIN 18024 Teil 1 wird hingewiesen.
Wohnungen für Rollstuhlbenutzerinnen oder Rollstuhlbe-
nutzer sind nach DIN 18025 Teil 1 zu planen. Altengerechte
Wohnungen  müssen  mindestens  die  Anforderungen  der
DIN 18025 Teil 2 erfüllen. Bei Wohnungen mit Betreuungs-
angebot siehe Nr. 5.3.

Erdgeschosswohnungen, die sich von ihrer Lage dafür eig-
nen, sind als barrierefreie Wohnungen nach DIN 18025 Teil
2 zu planen. Das Gleiche gilt für alle Wohnungen, wenn das
Gebäude mit einem Aufzug ausgestattet wird.

4.2 Planungsgrundlagen
4.2.1 Die förderfähige Wohnfläche (Regelwohnfläche) beträgt

• bei Wohnungen für 1 Person bis 45 m2,
• bei Wohnungen für 2 Personen bis 57 m2 und
• für jede weitere Person 12 m2 mehr.
Die förderfähige Wohnfläche kann in begründeten Fällen
bei Maßnahmen im Gebäudebestand oder bei Baulücken-
schließungen  erhöht  werden.  Das  Gleiche  gilt,  wenn  bei
barrierefreien Wohnungen durch die Einhaltung der DIN
18025  größere Flächen erforderlich sind  (bei Wohnraum,
der der DIN 18025 Teil 1 entspricht, ist eine besondere Be-
gründung nicht erforderlich, wenn die Regelwohnfläche um
bis zu 16 Prozent überschritten wird; in allen anderen Fäl-
len ist die Notwendigkeit der Flächenüberschreitung zu be-
gründen).
Die  Wohnfläche  einer  Wohnung  soll  40  m2  nicht  unter-
schreiten.
Bei der Berechnung der Wohnfläche ist § 19 Abs. 1 WoFG
anzuwenden.

4.2.2 Individualräume für eine Person sollen mindestens  10 m2

groß sein und nach Möglichkeit mit einem anderen Indivi-
dualraum zusammengeschaltet und bei Bedarf wieder ge-
teilt werden können. Werden Aufenthaltsräume für zwei
Personen geplant, sollen diese mindestens 14 m2  groß sein.
Das Gleiche gilt in Drei-Personen-Wohnungen für das Kin-
derzimmer.  Schlafräume  dürfen  keine  Durchgangsräume
sein.

4.2.3 In Wohnungen, die für vier und mehr Personen bestimmt
sind, ist die räumliche Trennung von Bad und WC erforder-
lich; das Bad soll mit einem zusätzlichen WC ausgestattet
werden. In Wohnungen mit sechs und mehr Personen soll an
Stelle des zusätzlichen WC’s eine Dusche mit WC angeord-
net werden. Auf DIN 18022 wird hingewiesen.

4.2.4 In der Küche soll im Bereich von Herd, Spüle, Arbeitsplatte,
in anderen Räumen hinter Waschbecken sowie in den Bä-
dern und Duschen ein wasserfester Wandbelag  (zum Bei-
spiel Fliesen, Anstrich) in ausreichender Höhe vorgesehen
werden. Im Bad, Hausarbeitsraum oder in der Küche ist
eine ausreichend große Fläche mit Anschlüssen für die Auf-
stellung  und  den  Betrieb  einer  Haushaltswaschmaschine
auszuweisen.

4.2.5 Alle Wohnungen sollen direkten Bezug zum Freiraum ha-
ben. Dieser ist herzustellen
•   im Erdgeschoss durch Haus-/Mietergärten, Terrassen,
•   im Obergeschoss durch Balkone, Loggien, nicht beheiz-

bare Wintergärten oder Terrassen.
Bauliche Anlagen dieser Art sollen eine der Haushaltsgröße
entsprechende nutzbare Fläche von mindestens  4 m2  und
eine Tiefe von mindestens 1,75 m haben.

4.2.6 Fenster und Balkon- oder ähnliche Türen, die im Erdge-
schoss  liegen  oder  sonst  ohne  Hilfsmittel  von  außen  er-
reichbar sind, sollen mit einbruchhemmenden Verriegelun-
gen, mit Klapp- oder Rollläden bzw. innenliegendem Sicht-
schutz (Jalousien)   ausgestattet   werden.   Einbruchhem-
mende Wohnungseingangstüren sind vorzusehen.

4.2.7 Die  Wohnungen  sind  bezugsfertig  herzurichten.  Nach
schriftlicher  Vereinbarung  mit  dem  Mieter  kann  auf  be-
stimmte,  vorher  festgelegte  Arbeiten,  die  den  üblichen
Schönheitsreparaturen  entsprechen,  wie  Malerarbeiten,
Tapezierarbeiten, verzichtet werden, wenn diese vom Mie-
ter erbracht werden.

4.2.8 Für jede Wohnung ist ein ausreichend großer Abstellraum
von mindestens  6 m2  innerhalb oder außerhalb der Woh-
nung vorzusehen.

4.3 Prüfung der technischen Anforderungen
Die  Prüfungen  der  technischen  Anforderungen  erfolgt
durch die Magistrate der Städte/Kreisausschüsse der Land-
kreise (Nr. 7.1). Sie können von den nicht zwingenden An-
forderungen  (Soll-Anforderungen)  im  Einzelfall  Abwei-
chungen  zulassen,  wenn  eine  andere,  gleichwertige,  den
Wohnwert nicht herabsetzende Lösung gefunden wird und
Missstände für die Bewohner nicht zu erwarten sind oder
wenn es sich um geringfügige Abweichungen handelt. 
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5. Bindungen
Die geförderten Wohnungen unterliegen Mietpreis- und Be-
legungsbindungen.  Die  Bindungen  beginnen  mit  der  Be-
zugsfertigkeit und enden mit Ablauf des zwanzigsten Jah-
res. Der Darlehensnehmer kann während der Laufzeit des
Darlehens  mit  der  bewilligenden  Stelle  eine  Verkürzung
oder auch eine Verlängerung der Bindungen vereinbaren,
wenn dies die örtlichen Wohnungsmarktverhältnisse erlau-
ben bzw. erfordern. Bei freiwilliger vorzeitiger vollständi-
ger Rückzahlung des Darlehens besteht für die Bindungen
eine Nachwirkungsfrist bis zum Ablauf des zehnten Jahres
nach dem Zeitpunkt der Rückzahlung, längstens jedoch bis
zum planmäßigen Bindungsende.

5.1 Belegungsbindung
Die Wohnungen sind bestimmt für Haushalte, die sich am
Wohnungsmarkt nicht angemessen mit Wohnraum versor-
gen können und deren Einkommen die Einkommensgrenze
des  §  9 Abs.  2 WoFG in der jeweils gültigen Fassung um
nicht mehr als 10 Prozent überschreitet. Die Einkommens-
grenze beträgt danach:
Für einen Einpersonenhaushalt 13 200 Euro,
für einen Zweipersonenhaushalt 19 800 Euro,
zuzüglich für jede weitere zum Haushalt
rechnende Person 4 510 Euro.
Für jedes zum Haushalt rechnende Kind im Sinne des § 32
Abs. 1 bis 5 des Einkommensteuergesetzes erhöht sich die
Einkommensgrenze um weitere 550 Euro jährlich.
Für die Einkommensermittlung sind die §§ 20 bis 24 WoFG
anzuwenden. Die Wohnungen sind bevorzugt für Familien
und  andere  Haushalte  mit  Kindern,  Alleinerziehende,
Schwangere, ältere Menschen, behinderte Menschen, Woh-
nungslose und sonstige hilfebedürftige Personen bestimmt,
sofern die Förderzusage keine besondere Belegungsauflage
enthält.
Die Wohnberechtigung ist mit einem Wohnberechtigungs-
schein (§ 27 WoFG) nachzuweisen, aus dem sich die maß-
gebliche Wohnungsgröße nach Raumzahl oder Wohnfläche
ergibt.
Die Gemeinden können im Rahmen ihrer kommunalen Be-
teiligung (Nr. 2.2) Belegungsrechte nach § 26 Abs. 2 WoFG
vorsehen.
Die Überlassung einer Mietwohnung darf nicht mit der For-
derung  von  einmaligen  oder  laufenden  Nebenleistungen
verbunden werden. Dies gilt auch für den Erwerb von Ge-
nossenschaftsanteilen.  Ausnahmen  siehe  Nr. 5.2.9  und
Nr. 5.3.

5.2 Mietpreisbindung
5.2.1 Bei der erstmaligen Vermietung darf keine höhere Miete

(ohne Betriebskosten) als die ortsübliche Vergleichsmiete
im Sinne von § 558 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)
abzüglich 15 Prozent vereinbart werden.

5.2.2 Ist für die Gemeinde ein Mietspiegel nach § 558 c BGB oder
ein qualifizierter Mietspiegel nach § 558 d BGB oder eine
Mieterdatenbank nach § 558 e BGB vorhanden, so gilt als
Höchstmiete der darin für die entsprechende Wohnung aus-
gewiesene Wert bzw. mittlere Wert abzüglich  15 Prozent.
Wird darin nach Wohnlagen differenziert, ist höchstens von
mittleren Wohnlagen auszugehen. Ist eine Zuordnung der
Wohnung zu einer Baualtersklasse noch nicht möglich, gilt
für die geförderte Wohnung die jüngste ausgewiesene Bau-
altersklasse.  Besondere  Ausstattungsstandards,  die  über
die Anforderungen nach Nr. 4 hinausgehen, sind nicht zu
berücksichtigen.

5.2.3 Besteht für die Gemeinde ein kommunales Wohnraumver-
sorgungskonzept und sind in dem Konzept Miethöhen für
entsprechende Wohnungen enthalten, die unter den Beträ-
gen nach Nr. 5.2.1 und Nr. 5.2.2 liegen, sind höchstens diese
Beträge in der Förderzusage festzulegen.

5.2.4 Die Miethöhe ist von der Bauherrschaft mit der Anmeldung
des Bauvorhabens bei dem für die Wohnraumförderung zu-
ständigen Ministerium verbindlich zu erklären. Sie wird als
Einstiegsmiete in der Förderzusage festgelegt.

5.2.5 Für die Ermittlung der höchstzulässigen Miete ist die tat-
sächliche  Wohnfläche  (§  19  WoFG)  maßgeblich,  jedoch
höchstens die Regelwohnfläche nach Nr. 4.2.1. Überschrei-
tet die tatsächliche Wohnfläche die Regelwohnfläche, wird
die höchstzulässige Miete zunächst für die gesamte Woh-
nung auf der Basis der Regelwohnfläche ermittelt. Die sich
danach ergebende Gesamtmiete wird dann auf die tatsäch-
liche Wohnfläche aufgeteilt und als Einstiegsmiete je m2

Wohnfläche in der Förderzusage festgelegt.

5.2.6 Vermieter können von den Mietern die Zustimmung zur An-
passung der Einstiegsmiete unter Beachtung der Vorschrif-
ten  des  BGB  nur  entsprechend  dem  vom  Statistischen
Bundesamt ermittelten Preisindex für die Lebenshaltung
aller privaten Haushalte in Deutschland verlangen, aller-
dings nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete abzüglich
15 Prozent hinaus. Bei der Vereinbarung einer Indexmiete
ist § 557 b BGB zu beachten.

5.2.7 Im Falle einer Wiedervermietung darf höchstens eine Miete
vereinbart werden, wie er sich aufgrund der Fortschreibung
der Einstiegsmiete nach Nr. 5.2.6 ergibt.

5.2.8 Der Verfügungsberechtigte ist verpflichtet, die Mieter im
Mietvertrag  auf  die  Förderung  und  die  Dauer  der  Miet-
preisbindung hinzuweisen und die Mietverträge nur mit un-
bestimmter Laufzeit abzuschließen. In der Förderzusage ist
vorzusehen, dass sich der Mieter wegen der einzuhaltenden
Miethöhe gegenüber dem Vermieter auf die Mietpreisbin-
dung berufen kann.

5.2.9 Unzulässig ist die Vereinbarung zusätzlicher Geld-, Sach-
oder Arbeitsleistungen des Mieters für die Wohnungsüber-
lassung. Maklerprovisionen dürfen nicht zu Lasten des Mie-
ters  gehen.  Die  Vereinbarung  einer  Sicherheitsleistung
(§ 551 BGB) des Mieters ist zulässig. Weiterhin ist bei Woh-
nungen im Eigentum von Genossenschaften eine Vereinba-
rung zulässig, wonach der Mieter sich verpflichtet, mit der
Überlassung der Wohnung Genossenschaftsanteile zu er-
werben.  Die  Überlassung  der  Wohnung  darf  allerdings
nicht von dem Erwerb von Genossenschaftsanteilen abhän-
gig gemacht werden.

5.3 Wohnungen mit Betreuungsangebot für ältere Menschen
Werden Wohnungen für ältere Menschen mit Betreuungs-
angebot gefördert, sind die als Anlage abgedruckten Leitli-
nien  „Betreutes Wohnen im Alter  — Fachliche, bauliche
und rechtliche Anforderungen an betreute Wohnanlagen in
Hessen  zu beachten. Neben dem Mietvertrag kann ein Ver-
trag  über  Betreuungsleistungen  geschlossen  werden.  Das
Entgelt für laufende Betreuungsleistungen  (Grundversor-
gung)  darf  dabei  20  Prozent  der  Netto-Kaltmiete  nicht
überschreiten.  Die  Überlassung  der  Wohnung  darf  nicht
vom  Abschluss  eines  Betreuungsvertrages  abhängig  ge-
macht werden.

5.4 Übertragung von Belegungs- und Mietbindungen
Die bewilligende Stelle kann genehmigen, dass die Bele-
gungs-  und  Mietbindungen  der  geförderten  Wohnungen
(Förderwohnungen) auf Ersatzwohnungen des Verfügungs-
berechtigten übergehen (§ 31 WoFG).
Voraussetzung ist, dass
1.  dies der Schaffung oder Erhaltung sozial stabiler Be-

wohnerstrukturen dient oder aus anderen Gründen der
örtlichen wohnungswirtschaftlichen Verhältnisse gebo-
ten ist und

2.  Förderwohnungen  und  Ersatzwohnungen  unter  Be-
rücksichtigung des Förderzwecks gleichwertig sind und

3.  sichergestellt ist, dass zum Zeitpunkt des Übergangs die
Ersatzwohnungen bezugsfertig oder frei sind.

Die  Genehmigung  bedarf  des  Einvernehmens  der  Ge-
meinde.

6. Förderung
6.1 Art und Höhe der Förderung

Die Förderung besteht aus einem zinsgünstigen Baudarle-
hen. Das Darlehen wird für die Dauer der erstmals begrün-
deten Belegungs- und Mietpreisbindung zu einem Festzins
von 0,5 Prozent gewährt. Die Tilgung beträgt 1 Prozent (im
Übrigen siehe Nr. 7.3). Sofern es die wohnungswirtschaft-
lichen Verhältnisse erfordern, kann mit Zustimmung des
für  die  Wohnungsraumförderung  zuständigen  Ministe-
riums zwischen Verfügungsberechtigten und Bewilligungs-
stelle  einvernehmlich  auch  eine  Verlängerung  der  Miet-
preis- und Belegungsbindungen sowie den in dieser Zeit zu
zahlenden Zinssatz (mind. 2,5 Prozent) vereinbart werden.
Nach  Beendigung  der  Belegungs-  und  Mietpreisbindung
soll die dann für entsprechende Kapitalmarktmittel markt-
übliche Verzinsung, mindestens jedoch 2,5 Prozent verlangt
werden.
Die Darlehenshöhe ist von den Baukosten unabhängig und
pauschaliert. Das Darlehen beträgt 600 Euro je m2  förder-
fähiger Wohnfläche zuzüglich eines vom Grundstückspreis
abhängigen Zuschlages und eines Zuschlages bei rollstuhl-
gerechten  Wohnungen.  Förderfähig  ist  die  tatsächliche 



Nr. 13 Staatsanzeiger für das Land Hessen — 31. März 2003 Seite 1349

Wohnfläche, höchstens jedoch die Regelwohnfläche nach
Nr. 4.2.1.
Der vom Grundstückspreis abhängige Darlehenszuschlag
wird in Höhe des aktuellen Grundstückswertes einschließ-
lich der öffentlichen Erschließungskosten je m2, abgerundet
auf volle 25 Euro bereitgestellt, höchstens jedoch 500 Euro,
und  zwar  für  jeden  m2   förderfähiger  Wohnfläche.  Bei
Grundstückswerten von weniger als 150 Euro ist von einem
Betrag von 150 Euro je m2 auszugehen. Bei rollstuhlgerech-
ten Wohnungen, die der DIN 18025 Teil 1 entsprechen, wird
das Darlehen um 75 Euro je m2  förderfähiger Wohnfläche
erhöht.
Bei Maßnahmen nach § 16 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 4 WoFG (Be-
seitigung  von  Schäden,  Nutzungsänderung,  Erweiterung,
Anpassung an veränderte Wohngewohnheiten) ist das Ge-
samtdarlehen auf 60 Prozent der durch die baulichen Maß-
nahmen verursachten Kosten begrenzt.

6.2 Vermeidung von Fehlförderung
Fehlförderung wird durch die Erhebung von Ausgleichs-
zahlungen nach den §§ 34 bis 37 WoFG ausgeglichen.

7. Verfahren
7.1 Antragsverfahren

Bauvorhaben, die gefördert werden sollen, sind rechtzeitig
mit einer verbindlichen Erklärung über die beabsichtigte
Miethöhe  je  m2   Wohnfläche  bei  der  zuständigen  Wohn-
raumförderungsstelle anzumelden; zuständig ist in Städten
mit mehr als 50 000 Einwohnern der Magistrat, im Übrigen
der Kreisausschuss des Landkreises, in dessen Gebiet die
Maßnahme errichtet werden soll. Das für die Wohnraum-
förderung  zuständige  Ministerium  entscheidet  unter  Be-
rücksichtigung  der  vom  Magistrat/Kreisausschuss  vorge-
schlagenen Prioritäten und gegebenenfalls unter Berück-
sichtigung   kommunaler   Wohnraumversorgungskonzepte
sowie  im  Rahmen  der  verfügbaren  Mittel  über  die  Auf-
nahme in ein Förderprogramm.
Nach Bestätigung über die Aufnahme in ein Bauprogramm
hat die Bauherrschaft umgehend einen förmlichen Förde-
rungsantrag mit allen erforderlichen Unterlagen beim zu-
ständigen Magistrat/Kreisausschuss bzw. bei der bewilli-
genden Stelle  (Nr.7.2) einzureichen. Die Anträge können
der bewilligenden Stelle nur mit ihrer Zustimmung und in
Abstimmung mit dem Magistrat/Kreisausschuss direkt vor-
gelegt werden.
Wird  der  Antrag  beim  Magistrat/Kreisausschuss  einge-
reicht und werden die Fördervoraussetzungen erfüllt, leitet
er  unverzüglich  den  vollständigen  Förderungsantrag  mit
dem  wohntechnischen  Prüfbericht  an  die  bewilligende
Stelle weiter.
Unvollständige oder verspätet eingereichte Anträge sowie
Anträge, die die Fördervoraussetzungen nicht erfüllen, sind
zurückzugeben. Auf Antrag ist ein rechtsbehelfsfähiger Be-
scheid zu erteilen. Die Bescheide sind zu begründen und mit
einer  Rechtsbehelfsbelehrung  zu  versehen.  Antragsteller,
die aus Mangel an Förderungsmitteln nicht in ein Förder-
programm  aufgenommen  werden  können,  sind  hierüber
vom  Magistrat/Kreisausschuss  schriftlich  zu  informieren
und gegebenenfalls auf Nachfolgeprogramme zu verweisen.

7.2 Bewilligende Stelle; Förderzusage
Bewilligende Stelle ist die Landestreuhandstelle Hessen der
Landesbank Hessen-Thüringen — Girozentrale —, Frank-
furt am Main.
Die bewilligende Stelle erteilt die Förderzusage durch Be-
willigungsbescheid.  Der  Bescheid  enthält  die  Zweckbe-
stimmung,  die  Einsatzart  und  Höhe  der  Förderung,  die
Dauer der Gewährung, Verzinsung und Tilgung der För-
dermittel,  die  Einhaltung  der  Einkommensgrenzen  und
Wohnungsgrößen, die Rechtsfolgen eines Eigentumswech-
sels an dem geförderten Objekt sowie Art und Dauer der Be-
legungsbindungen und Art, Höhe und Dauer der Mietbin-
dungen.

7.3 Bearbeitungsentgelt und Verwaltungskostenbeitrag
Die bewilligende Stelle ist berechtigt, für die Bearbeitung
des Antrages ein einmaliges Bearbeitungsentgelt in Höhe
von 1 Prozent und für die Verwaltung der Darlehen einen
laufenden Verwaltungskostenbeitrag von jährlich 0,3 Pro-
zent des ursprünglichen Darlehensbetrages zu erheben.

7.4 Sicherung des Baudarlehens
7.4.1 Die  Antragsteller  haben  sich  für  das  Baudarlehen  als

Schuldner  zu  verpflichten.  Die  bewilligende  Stelle  kann

verlangen, dass sich der Ehegatte und/oder eine oder meh-
rere geeignete Personen mitverpflichten.

7.4.2 Das  Baudarlehen  ist  jeweils  aufgrund  eines  von  allen
Schuldnern abzugebenden selbstständigen Schuldverspre-
chens nach § 780 BGB durch eine Grundschuld an dem ge-
förderten Bauobjekt sowie etwaigen weiteren von der be-
willigenden Stelle bezeichneten Pfandobjekten und in dem
verlangten Rang zu sichern. Den für die Finanzierung des
Bauvorhabens  aufgenommenen  Fremdmitteln  soll  in  der
Regel Vorrang zugestanden werden. Die Schuldner haben
sich der sofortigen Zwangsvollstreckung nach § 794 der Zi-
vilprozessordnung  (ZPO)  zu  unterwerfen;  vom  Eigentü-
mer/Erbbauberechtigten ist darüber hinaus die Unterwer-
fung unter die sofortige Zwangsvollstreckung nach  §  800
ZPO  zu  verlangen.  Außerdem  sind  die  Rückgewährsan-
sprüche in Bezug auf vor- und gleichrangige Grundschul-
den abzutreten; die Grundschuldgläubiger haben eine Ein-
malvalutierungserklärung nach einem vorgegebenen Mus-
ter der bewilligenden Stelle abzugeben.

7.4.3 Solange die dingliche Sicherung nicht möglich ist, genügt
ersatzweise die Bürgschaft einer Körperschaft des öffent-
lichen  Rechts  oder  eines  Kreditinstituts.  Für  die  Bürg-
schaftserklärung sind die bei der bewilligenden Stelle er-
hältlichen Vordrucke zu verwenden.

7.5 Auszahlung des Darlehens
Die bewilligende Stelle zahlt das Baudarlehen aus, wenn
der Nachweis der ordnungsgemäßen Sicherung erbracht ist.
Das Baudarlehen wird in der Regel in folgenden Raten aus-
gezahlt:
• 50 Prozent der Darlehenssumme nach Fertigstellung des

Rohbaues gegen Nachweis der Brand-, Sturm- und Lei-
tungswasserversicherung;

• 40 Prozent der Darlehenssumme nach Bezugsfertigkeit
und  Nachweis  der  ordnungsgemäßen  Belegung  der
Wohnungen gegen Vorlage der abgeschlossenen Miet-
und Nutzungsverträge;

•   die  restlichen  10  Prozent  der  Darlehenssumme  nach
Fertigstellung der Baumaßnahme einschließlich Außen-
putz  und  Außenanlagen  und  Anzeige  der  Schluss-
abrechnung.

Die  Auszahlungsanträge  sind  an  die  bewilligende  Stelle
(Nr.  7.2)  zu  richten.  Den  Anträgen  sind  die  geforderten
Nachweise beizufügen.

7.6 Anzeige der Schlussabrechnung
Eine Anzeige der Schlussabrechnung ist der bewilligenden
Stelle  spätestens  innerhalb  von  neun  Monaten  nach  Be-
zugsfertigkeit  auf  Formblatt  vorzulegen.  Auf  Verlangen
sind  weiterhin  das  Baubuch  oder  von  der  bewilligenden
Stelle als gleichwertig anerkannte Unterlagen und die ab-
geschlossenen Miet- oder Nutzungsverträge vorzulegen.
Die bewilligende Stelle hat die Anzeige der Schlussabrech-
nung zu prüfen und festzustellen, ob die Gebäude technisch
und wirtschaftlich der Förderzusage und dem Antrag auf
Gewährung  von  Förderungsmitteln  entsprechend  erstellt
und die Wohnungen ihrer Bestimmung zugeführt wurden.
Falls die Anzeige der Schlussabrechnung oder die Schluss-
abrechnung nicht fristgerecht vorgelegt werden, kann für
die Zeit des Verzugs eine Verzinsung von jährlich 6 Prozent
gefordert oder das Kündigungsrecht ausgeübt werden.
Zuviel  gezahlte  Darlehensbeträge,  die  zurückgefordert
werden, sind ab Auszahlung mit 6 Prozent zu verzinsen.

7.7 Rückforderung  des  Baudarlehens,  Verzinsung  und  Ver-
tragsstrafe
Verstößt  der  Antragsteller  gegen  die  Förderzusage  oder
wird  ein  Zwangsvollstreckungs-,  Zwangsversteigerungs-
oder Insolvenzverfahren eingeleitet,
•   unterbleibt die weitere Auszahlung des Darlehens,
•   wird ein ausgezahltes Darlehen zurückgefordert und ab

dem Zeitpunkt des Verstoßes rückwirkend mit 6 Prozent
für das Jahr verzinst,

•   wird eine in der schuldrechtlichen Vereinbarung vorge-
sehene Vertragsstrafe fällig.

7.8 Rücknahme, Widerruf und Aufhebung der Förderzusage
7.8.1 Die Förderzusage kann bis zum Beginn der Auszahlung ge-

mäß §  48  des  Hessischen  Verwaltungsverfahrensgesetzes
(VwVfG)  zurückgenommen  oder  gemäß §  49  HVwVfG
widerrufen werden. 
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Dies gilt insbesondere, wenn
•   die  Verfügungsberechtigten  unrichtige  Angaben  ge-

macht oder Tatsachen verschwiegen haben, die für die
Beurteilung der Förderungswürdigkeit des Bauvorha-
bens von Bedeutung waren,

•   Tatsachen  eintreten  oder  bekannt  werden,  aus  denen
sich ergibt, dass die Verfügungsberechtigten nicht mehr
leistungsfähig, zuverlässig, kreditwürdig oder zur Er-
füllen ihrer Verpflichtungen in der Lage sind,

•   erhebliche Verstöße gegen die Pflicht zur Anwendung
der Normen festzustellen sind,

•   unzulässige Finanzierungsbeiträge erhoben werden,
•   der Bau nicht innerhalb der festgesetzten Frist nach Er-

teilung der Förderzusage begonnen ist oder
•   illegale Beschäftigung bei der Durchführung der Bau-

maßnahme stattfindet.
7.8.2 Liegen die Voraussetzungen der Nr.  7.8.1 vor und ist die

Auszahlung  bereits  erfolgt,  ist  die  Rücknahme  oder  der
Widerruf nur noch mit Zustimmung des Verfügungsberech-
tigten zulässig. Jedoch kann auch ohne Zustimmung der
Bauherrschaft Darlehen gekündigt werden.

7.8.3 Nach Auszahlung der Mittel, aber vor Bezugsfertigkeit des
Bauvorhabens, kann die Förderzusage auf Antrag der Ver-
fügungsberechtigten aufgehoben werden.

7.8.4 Rücknahme,  Widerruf  und  Aufhebung  sind  dem  für  das
Bauvorhaben örtlich zuständigen Finanzamt (Bewertungs-
stelle) und der Gemeinde mitzuteilen.

8. Schlussbestimmungen
8.1 Kein Rechtsanspruch

Ein Rechtsanspruch auf eine Förderzusage besteht nicht.
8.2 Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften

Für die Gewährung, die Auszahlung und die Rückzahlung
von Zuwendungen, den Nachweis ihrer Verwendung und
die Prüfung der Verwendungsnachweise gelten das Haus-
haltsgesetz in seiner jeweils gültigen Fassung, das Hessi-
sche Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfg), die Landes-
haushaltsordnung (LHO) und die hierzu erlassenen vorläu-
figen Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 44 Abs. 1 LHO, so-
weit nicht in den Förderrichtlinien Abweichungen zugelas-
sen worden sind.
Hierbei   sind   insbesondere   die   Allgemeinen   Nebenbe-
stimmungen   für   Zuwendungen   zur   Projektförderung
(ANBest-P) Anlage  2 zu den VV zu  §  44 LHO, die Allge-
meinen  Nebenbestimmungen  für  Zuwendungen  zur  Pro-
jektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammen-
schlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-Gk), Anlage 3
zu den VV zu § 44 LHO sowie die Allgemeinen Zinsbestim-
mungen (ZinsBest), Anlage 4 zu den VV zu § 70 LHO zu be-
achten.

8.3 Ausschreibung  und  Vergabe,  Bekämpfung  illegaler  Be-
schäftigung
Abweichend von Nr. 3 der Anlage 2 zu Nr. 5.1 der Verwal-
tungsvorschriften zu § 44 LHO besteht bei der Ausschrei-
bung und Vergabe keine Verpflichtung zur Anwendung der
Verdingungsordnung  für  Bauleistungen  (VOB)  sowie  der
Verdingungsordnung für Leistungen (VOL); deren Anwen-
dung wird jedoch empfohlen. Die Bauherrschaften sollen
bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen und sons-
tige Lieferungen und Leistungen mittelständische Unter-
nehmen bevorzugt berücksichtigen. Der Bekämpfung ille-
galer Beschäftigung kommt besondere Bedeutung zu. Der
Erlass  zur  Bekämpfung  illegaler  Beschäftigung  bei  Pla-
nung, Ausschreibung und Durchführung von Bauvorhaben
und sonstigen Lieferungen und Leistungen vom 7. Septem-
ber 1993 (StAnz. S. 2390) ist zu beachten.

8.4 Prüfungsrecht
Die bewilligende Stelle und der Hessische Rechnungshof
sind berechtigt, die Verwendung der gewährten Darlehen
durch Einsichtnahme in Bücher, Belege und sonstige Ge-
schäftsunterlagen sowie durch örtliche Erhebungen zu prü-
fen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Antrag-
steller hat auf Verlangen Auskunft zu erteilen, Einsicht zu
gewähren und die Unterlagen vorzulegen.

8.5 Subventionserhebliche Angaben
Bei den Darlehen handelt es sich um Leistungen aus öffent-
lichen Mitteln im Sinne des Hessischen Subventionsgeset-
zes vom 18. Mai 1977 (GVBl. I S. 199) in Verbindung mit
dem Subventionsgesetz vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037).
Die für die Festsetzung und Belassung der Darlehen maß-

geblichen Angaben im Antrag sowie Tatsachen, von denen
die  Bewilligung,  Gewährung,  Rückforderung,  Weiterge-
währung oder das Belassen der Zuwendung abhängig sind,
sind subventionserheblich im Sinne von § 264 des Strafge-
setzbuches. Subventionserhebliche Tatsachen, die sich im
Laufe der Abwicklung des Vorhabens ändern, sind der be-
willigenden Stelle mitzuteilen.

8.6 Kumulierungsverbot
Für Vorhaben, die nach diesen Richtlinien gefördert wer-
den, dürfen keine anderen Wohnungsbau- oder Modernisie-
rungsmittel des Bundes oder des Landes in Anspruch ge-
nommen werden. Zulässig ist die gleichzeitige Inanspruch-
nahme von Mitteln der Denkmalpflege, des Städtebauför-
derungsprogramms,  des  Dorferneuerungsprogramms,  des
Landesprogramms einfache Stadterneuerung und des Pro-
gramms „Soziale Stadt , soweit sich diese Förderung nicht
auf die Wohnungsbaumaßnahme richtet. Ebenfalls zulässig
ist  die  gleichzeitige  Inanspruchnahme  von  Darlehen  der
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

8.7 Ausnahmen
Das für die Wohnraumförderung zuständige Ministerium
kann Ausnahmen von diesen Richtlinien zulassen. 

8.8 In-Kraft-Treten
Diese  Richtlinien  treten  mit  der  Veröffentlichung  im
Staatsanzeiger für das Land Hessen in Kraft.

Wiesbaden, 20. Februar 2003
Hessisches Ministerium
für Wirtschaft, Verkehr
und Landesentwicklung
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